
Heizen in Neubau und Bestand

Heizungstausch und Dämmung 

Vortrag RegioTag23 - Munderkingen

12. 11. 2023 



Übersicht

▪ Einleitung

▪ Welche Heizungsarten gibt es und welche sind noch zeitgemäß

▪ Wärmepumpe – Funktion, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen

▪ Reduzierung Wärmebedarf / Wärmedämmung Haus

▪ Fördermöglichkeiten
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Wo geht die Wärme verloren?
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Quellen: initiative erdgas pro umwelt 



Energieausweis vor Sanierung
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▪ Ölheizung (mit thermischer Solaranlage) ➢ Bis 31.12.2044

▪ Gasheizung (mit thermischer Solaranlage) ➢ Bis 31.12.2044

▪ Pelletheizung mit thermischer Solaranlage oder 
Brauchwasserwärmepumpe

➢ ??

▪ Brennstoffzellenheizung (Erdgas oder 
Wasserstoff)

➢ Mit Wasserstoff

▪ Blockheizkraftwerk ➢ ??

▪ Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Eisspeicherheizung, 
PVT-Kollektoren)

➢ ok

▪ Sole-/Wasser-Wärmepumpe ➢ ok

▪ Wasser-/Wasser-Wärmepumpe ➢ ok

▪ Elektroheizung 
(Nachtspeicherheizung/Infrarotstrahler)

➢ Mit Auflagen an Wärm-Dämmung

▪ H2-ready Gasheizung ➢ Mit H2-Plan 

▪ Hybrid-Heizung

▪ Nah-/Fernwärme

➢ Bis 31.12.2044

Welche Heizungen gibt es?
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Heizungsgesetz-

o Alle Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht 

werden: 

➢ NEIN
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Heizungsgesetz-
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o Ab Januar muss zwingend eine Wärmepumpe eingebaut werden:

➢ NEIN 

o Wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, kann mir der Staat den Strom 

abstellen: 

➢NEIN

Neu:

o Kopplung mit kommunaler Wärmeplanung



Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Heizungsgesetz-
Neubau

„§ 71

Anforderungen an eine Heizungsanlage

(1) Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude nur eingebaut oder

aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder 

unvermeidbarer Abwärme nach Maßgabe der Absätze 4 bis 6 sowie der §§ 71b bis 71h erzeugt. Satz 1 ist entsprechend für eine 

Heizungsanlage anzuwenden, die in ein Gebäudenetz einspeist.

(2) Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen, mit welcher Heizungsanlage die Anforderungen nach

Absatz 1 erfüllt werden. Die Einhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 in Verbindung mit den §§ 71b

bis 71h ist auf Grundlage von Berechnungen nach der DIN V 18599: 2018-09*) durch eine nach § 88 berechtigte Person vor 

Inbetriebnahme nachzuweisen. Der Gebäudeeigentümer ist verpflichtet, die Heizungsanlage nach den Anforderungen des 

Nachweises einzubauen oder aufzustellen und zu betreiben. Der Nachweis ist von dem Eigentümer und von dem Aussteller 

mindestens zehn Jahre aufzubewahren und der nach Landesrecht zuständigen Behörde sowie dem bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger auf Verlangen vorzulegen. 
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Heizungsgesetz-
Neubau
(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten für die folgenden Anlagen einzeln oder in Kombination

miteinander als erfüllt, so dass ein Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 nicht erforderlich ist, wenn sie zum Zweck

der Inbetriebnahme in einem Gebäude oder der Einspeisung in ein Gebäudenetz eingebaut oder aufgestellt

werden und den Wärmebedarf des Gebäudes, der durch die Anlagen versorgten Wohnungen oder sonstigen

selbständigen Nutzungseinheiten oder des Gebäudenetzes vollständig decken:

 1. Hausübergabestation zum Anschluss an ein Wärmenetz nach Maßgabe des § 71b,

 2. elektrisch angetriebene Wärmepumpe nach Maßgabe des § 71c,

 3. Stromdirektheizung nach Maßgabe des § 71d,

 4. solarthermische Anlage nach Maßgabe des § 71e,

 5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus 

hergestellter Derivate nach Maßgabe der §§ 71f und 71g, 

 6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch angetriebenen Wärmepumpe in Kombination mit 

einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung nach Maßgabe des § 71h Absatz 1

 oder

 7. Solarthermie-Hybridheizung bestehend aus einer solarthermischen Anlage nach Maßgabe der §§ 71e

 und 71h Absatz 2 in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung nach Maß-

 gabe des § 71h Absatz 4. 
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Heizungsgesetz-
Neubau

o Dies gilt nur, wenn der Bauantrag ab 01.01.2024 gestellt wird und nur in 

ausgewiesenen Neubaugebieten.

o Für Neubauten in einer Baulücke (außerhalb eines Baugebiets) gelten 

die gleiche Anforderungen wie für ein Bestandsgebäude 
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Heizungsgesetz-
Altbau

o Kommunen müssen Wärmeplanung erstellen 

o Bis zu diesem Zeitpunkt (Übergangsphase) gilt:

➢ Öl- und Gasheizungen können unter folgenden Bedingungen eingebaut werden: 

− Verpflichtende Beratung 
− Ab 01. Januar 2029 – 15% erneuerbare Energieanteil
− AB 01. Januar 2035 – 30% erneuerbare Energieanteil 
− AB 01. Januar 2040 – mindestens 60% erneuerbare Energieanteil 

o Danach gilt:

➢ Ölheizungen die nach 2026 bzw. 2028 eingebaut werden, müssen von Anfang an 65% grünes Heizöl nutzen

o Härtefallregelung  
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Übersicht GEG    (www.energiewechsel.de/geg)
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Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
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Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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?



Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe

Wie kann das Problem der wenigen kalten Tage gelöst werden?
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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Möglichkeit: 1



Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe

Überprüfen der Heizkörper

▪ Berechnung der Heizlast (für jeden Raum)

▪ Ausmessen der Heizkörper

▪ Erstellen einer Leistungstabelle
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Möglichkeit: 2



Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe

Reduzierung der Heizlast

(= Wärmedämmung)
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Möglichkeit: 3



Energieausweis vor Sanierung
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Verbesserungsmaßnahmen

▪ Dach

▪ Oberste Geschoßdecke

▪ Fenster

▪ Kellerdecke

▪ Außenwand
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Dach
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Oberste Geschoßdecke
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Dach
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Fenster
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Fenster
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Kellerdecke
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Kellerdecke
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Außenwand
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Außenwand
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Dach + Kellerdecke + Wärmepumpe 
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Energieausweis nach Gesamt-Sanierung 
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Minimallösung 

▪ Nach Hagelschaden ist oftmals das Dach gedämmt

▪ Fenster sind in der Regel auch „neu“

▪ Dann reicht die Dämmung der Kellerdecke

Dipl. Ing. (FH) Klaus Rath | 12.11.2023 38



Minimallösung 
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe

Es besteht also (fast) immer eine Möglichkeit 

eine Wärmepumpe einzubauen!

▪ Reduzierung der Vorlauftemperatur

▪ Einbau größerer Heizkörper

▪ Dämmung Gebäude

▪ Einbau einer Hybrid-Heizung
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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Wärmepumpe
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Zuschüsse / Darlehen

Grundsätzliche Aufteilung (bis 31.12.2023):

▪ KfW: Effizienzhaus (Neubau) mit Darlehen

  Effizienzhaus (Altbau) Darlehen und Tilgungszuschuss 

▪ BAFA: Einzelmaßnahmen Zuschuss 
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KfW-Darlehen

Das Wichtigste in Kürze

▪ Förderkredit ab 0,47 % effektiver Jahreszins für Sanierung, Neubau und 

Kauf 

▪ bis zu 150.000 Euro Kredit je WE für ein Effizienzhaus (EE-Klasse)

▪ weniger zurückzahlen: zwischen 5 % und 45 % Tilgungszuschuss

▪ zusätzliche Förderung möglich, z. B. für Baubegleitung 

▪ Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel. Ein 

Rechtsanspruch hierauf besteht grundsätzlich nicht.
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https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Bundesförderung-für-effiziente-Gebäude-Wohngebäude-Kredit-(261-262)/#detail-3-target


KfW-Darlehen (Altbau)
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Bafa – Zuschüsse Einzelmaßnahmen

Dipl. Ing. (FH) Klaus Rath | 12.11.2023 45



Zuschüsse / Darlehen Neuerungen ab 1.1.2024

▪ KfW: Effizienzhaus (Neubau) mit Darlehen

  Effizienzhaus (Altbau) Darlehen und Tilgungszuschuss

  Einzelmaßnahmen Darlehen

▪ BAFA: Einzelmaßnahmen Zuschuss 
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Zuschüsse ab 1.1.2024
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Zuschüsse / Darlehen Neuerungen ab 1.1.2024

Grundsätzliche Änderungen:

− Klima-Geschwindigkeitsbonus nur bei „Austausch“ (Gasheizungen müssen älter 

als 20 Jahre sein)

− Zuschuss auf 70% gedeckelt

− Investitionskosten bei Heizung auf 30.000€ gedeckelt (d.h. Zuschuss max. 

21.000€) bei 1 WE (2. WE 15.000€, ab 7. WE 8.000€)

− Investitionskosten bei sonst. Maßnahmen 30.000€ (bei iSFP 60.000€)

− Investitionskosten kumulierbar (30.000€ + 60.000€)

− evtl. steigen die Zuschüsse in den Jahren 2024 und 2025 von 15% auf 30%
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Fazit

Welche Heizung ist nun die Richtige?
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1. Nah-/Fern-Wärme

2. Wärmepumpe

3. Hybrid-Heizung (Wärmepumpe + Spitzenlastkessel)



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Eignet sich das bestehende 
Wärmeübertragungssystem für eine Wärmepumpe?

Einstiegstest:

o Vorlauftemperatur bzw. Heizkurve bei kalten Außentemperaturen (ab 0°C, besser – 5°C)

auf maximal 55 °C einstellen.

o Alle Raumthermostate in permanent genutzten Räumen vollständig öffnen.

o Erreichen alle Räume den gewünschten Wärmekomfort, kann das Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt 

werden.

o In Räumen, in denen es nun nicht mehr warm genug wird, sollten die Heizflächen für einen effizienten 

Betrieb getauscht werden.

o Es ist kein Hindernis, wenn das bestehende Heizsystem den Test nicht besteht.

Häufig reichen einfache Umfeldmaßnahmen, um Wohlfühlwärme mit einer Wärmepumpe erzielen zu 

können.
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Rath + Fritz Beratenden Ingenieure PartnerschaftGmbB
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